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Regierungsbezirk 

Kreisstadt Mühldorf a. Inn 
Mühldorf a. Inn 

Oberbayern 

Bebauungs- und Grünordnungsplan 

„Südlich der Oderstraße“ 
8. vereinfachte Änderung gemäß § 13 BauGB 

Der rechtskräftige Bebauungsplan ,Südlich der Oderstraße1 wird im vereinfachten Verfahren 
gemäß § 13 BauGB geändert. 

Präambel 

Die Kreisstadt Mühldorf a. Inn erlässt gemäß §2 Abs. 1, §§ 9,10 und 13 des Baugesetzbu¬ 
ches (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geän¬ 
dert durch Artikel 1 G vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548), Art. 81 der Bayerischen Bauord¬ 
nung (BayBO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.08.2007 (GVBI. s. 588, BayRS 2132-1-1), 
zuletzt geändert durch § 1 Nr. 13 G vom 08.04.2013 (GVBI. S. 174), der Baunutzungsver¬ 
ordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 2 G vom 
11.06.2013 (BGBl. I S. 1548) und der Geimeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 
22.08.1998 (GVBI. 1998 S. 796), zuletzt geändert durch § 1 Nr. 37 vom 22.07.2014 diese 8. 
vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes als 

Satzung 
Der Bebauungsplan besteht aus Begründung, Planteil und Festsetzungen. 
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FESTSETZUNGEN 

Die Festsetzungen, Hinweise, nachrichtlichen Übernahmen und Kennzeichnungen des 
rechtskräftigen Bebauungsplanes in der Fassung vom 18.11.2008 und deren Änderungen 
(zuletzt 4. Änderung i. d. F. vom 30.04.2014) bleiben bestehen, sofern sie nicht durch die 
nachfolgenden Festsetzungen ersetzt oder ergänzt werden. 

1. Art und Maß der baulichen Nutzung 

1.3 Maximal zulässige Grundfläche gern. § 19 BauNVO 

1.3.1 Baugebiete mit Einfamilienhausbebauung: 
Für die Baugebiete WA1.1 bis WA 1.9 und WA 1.12 bis WA 1.13 ist eine 
Grundfläche bis zu einer maximalen Grundflächenzahl von 0,35 je Grund 
stück zulässig. Die maximal zulässige Geschossflächenzahl beträgt 0,8. 

Wegen der besonderen Zweckbindung des Gebäudes für zwei ambulant betreute 
Wohngemeinschaften im Baugebiet WA 1.2 darf die zulässige Grundfläche 
durch die Grundflächen der in Satz 1 (BauNVO § 19 Abs. (4) bezeichneten Anla¬ 
gen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden, solange die 
über eine 50 von Hundert Überschreitung hinausgehende Grundfläche die natür¬ 
lichen Funktionen des Bodens bezüglich der Wasserdurchlässigkeit erhält. 

2. Bauweise, überbaubare Grundtücksfläche 

2.1 Baugrenze 

4. Garagen. Stellplätze. Zufahrten. Nebenanlaaen 

wegen der besonderen Zweckbindung des Gebäudes für zwei ambulant betreute 
Wohngemeinschaften im Baugebiet WA 1.2 wird die Anzahl der erforderlichen 
Stellplätze hier auf 10 (5 je Wohngemeinschaft) festgelegt, wobei die Stellplätze 
aufgrund der Nutzung als Stellplätze für Besucher oder den ambulanten Pflege¬ 
dienst als oberirdische Stellplätze ohne Überdachung ausgeführt werden können. 

4.1 Fläche für Garagen, Tiefgaragen, Carports oder überdachte Stellplätze 

28. Bauliche Gestaltung 

28.6.1 Die Hauptfirstrichtung muss entlang der längeren Gebäudeseite verlaufen. 

wegen der besonderen Zweckbindung des Gebäudes für zwei ambulant betreute 
Wohngemeinschaften im Baugebiet WA 1.2 ist aufgrund der zu erwartenden Ge¬ 
bäudetiefe bzw. winkelförmigen Anordnung des Baukörpers ein Wechsel der 
Firstrichtung zulässig 

28.6.2 Zulässige Dachformen Hauptgebäude: 

PD Pultdach, Neigung wie im Plan angegeben 
SD Satteldach, Neigung wie im Plan angegeben 
WD Walmdach, Neigung wie im Plan angegeben 



Begründung 
gemäß § 9 Abs. 8 BauGB 

zur 8. vereinfachten Änderung des 
Bebauungs- und Grünordnungsplanes 

„Südlich der Oderstraße“ 

Gemeinde 

Landkreis 

Gebiet 

Kreisstadt Mühldorf a. Inn 

Mühldorf a. Inn 

,Südlich der Oderstraße1 

Geltungsbereich Das Planungsgebiet befindet sich im Nordwesten 
des rechtskräftigen Bebauungsplanes .Südlich der 
Odestraße1. Die Änderung betrifft den Bereich WA 1.2 
auf der westlichen Hälfte der Parzelle Nr. 1414 

Der Bebauunsplan besteht aus Begründung, Planteil und Festsetzungen. 

Entwurf vom: 21.05.2015 



Planungsanlass, Planungsziel 

Die Firma Keilhuber GmbH möchte im Bereich WA 1.2 mit den Parzellen 36, 37,38, 39 und 
40 des rechtskräftigen Bebauungsplanes ,Südlich der Oderstraße’ ein Gebäude für zwei 
ambulant betreute Wohngemeinschaften erstellen. 

Die derzeit vorgesehene Bauleitplanung im Bereich WA 1.2 mit vier Einzelgebäuden soll da¬ 
her geändert werden um die Voraussetzungen für die Bebauung mit einem Gebäude für 
zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften mit jeweils 12 Bewohnern zu schaffen. (Stadt¬ 
ratsbeschluss vom 18.12.2014, 8. vereinfachte Änderung) 

Dies ermöglicht aufgrund der überschaubaren Größe der Bebauung eine städtebaulich und 
sozial verträgliche Durchmischung des Baugebietes mit seniorengerechten Wohnformen. 

Für den östlich des Bereichs WA 1.2 verlaufenden Fuß- und Radweg zwischen der südlich 
gelegenen Erschließungsstraße und dem nördlich angrenzenden Grünzug dient die geplan¬ 
te Bebauung als städtebaulicher Akzent, der die Verbindung zum Grünzug durch die an die¬ 
ser Stelle zurückgesetzte Bebauung andeuten kann. 

Die städtebauliche Struktur und die wesentlichen Festsetzungen zur Gestaltung des rechts¬ 
kräftigen Bebauungsplanes werden in ihren Grundzügen beibehalten. 

Planinhalte und Festsetzungen 

Das Baufenster für die geplante Bebauung wird im Norden des Bereichs WA 1.2 zusam¬ 
menhängend angeordnet. Südlich davon zur Erschließungsstraße hin werden die Flächen 
für Garagen, Stellplätze, Zufahrten und Nebenanlagen vorgesehen. 

Die zulässige Anzahl der Geschosse (II + D, D kein Vollgeschoss), die zulässige Traufhöhe 
(6,50 m) sowie die GRZ (0,35) und GFZ (0,8) verbleiben unverändert. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen der in Satz 1 (BauNVO § 19 Abs. (4) 
bezeichneten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten werden, solange 
die über eine 50 von Hundert Überschreitung hinausgehende Grundfläche die natürlichen 
Funktionen des Bodens bezüglich der Wasserdurchlässigkeit erhält. 

Die Dachform und Neigung der Dächer wird analog zum westlich angrenzenden Bereich WA 
1.2 angepaßt. Aufgrund der zu erwartenden größeren Gebäudetiefe wird die Dachneigung 
für Walmdächer (WD) von 5° - 25° (d. h. flacher) festgesetzt, sowie zusätzlich auch ein Sat¬ 
teldach mit gleicher Dachneigung (5° - 25°) als zulässig festgesetzt. 

Die festgesetzte Hauptfirstrichtung muss entlang der längeren Gebäudeseite verlaufen. We¬ 
gen der besonderen Zweckbindung des Gebäudes für zwei ambulant betreute Wohnge¬ 
meinschaften und der dadurch zu erwartenden größeren Gebäudetiefe bzw. winkelförmigen 
Anordnung des Baukörpers ist hier ein Wechsel der Firstrichtung zulässig. 



Die Anzahl erforderlichen Stellplätze im Baugebiet WA 1.2 wird aufgrund der geplanten be¬ 
sonderen Zweckbindung des Gebäudes für zwei ambulant betreute Wohngemeinschaften 
mit jeweils 12 Bewohnern auf 10 (5 je Wohngemeinschaft) festgelegt. Aufgrund der Nutzung 
der Stellplätze für Besucher oder den ambulanten Pflegedienst können die Stellplätze ober¬ 
irdisch ohne Überdachung ausgeführt werden. 

Auswirkungen der Planung 

Alle anderen Festsetzungen des Bebauungsplanes ,Südlich der Oderstraße’ werden durch 
die Änderung nicht berührt und verbleiben unverändert gültig. 

Die geplante Bebauung fügt sich in das Planungskonzept des Bebauungsplanes ,Südlich 
der Oderstraße1 ein. Die Belange der Anlieger werden durch die Änderung nicht beeinträch¬ 
tigt. Die Grundzüge der Planung werden durch die Änderung nicht berührt. 



Bauamt der Kreisstadt Mühldorf a. Inn 
Az.: 6102.2150.8 Sb 

Mühldorf a. Inn, 30. Juni 2015 

Verfahrensvermerke 
nach § 13 BauGB 

für die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes 

„Südlich der Oderstraße“ 

1. Änderunqsbeschluss 
Der Stadtrat der Kreisstadt Mühldorf a. Inn hat in der Sitzung vom 18.12.2014 Beschluss Nr. 
189 die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße“ i.d.F.v. 
18.11.2008 beschlossen. Der Änderungsbeschluss wurde am 09.03.2015 ortsüblich bekannt 
gemacht. 

Mühldorf a. Inn, 30.06.2015 

1. Bürgermeisterin 

2. Öffentliche Auslegung 
Der Entwurf der 8. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße“ 
wurde i.d.F.v. 03.02.2015 mit der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 
17.03.2015 bis einschließlich 20.04.2015 öffentlich ausgelegt. Dies wurde am 09.03.2015 
ortsüblich bekannt gemacht, mit dem Hinweis, dass von einer Umweltprüfung und der 
frühzeitigen Beteiligung abgesehen wird. 

hldorf a_lnn, 30.06.2015 
i /j ( 

larianne Zöllner 
1. Bürgermeisterin 

3. Beteiligung der Behörden 
Den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurde gemäß § 4 Abs. 2 BauGB 
in der Zeit vom 12.03.2015 bis einschließlich 20.04.2015 Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben. 

iy|ühldorf a. Inn, 30.06.2015 

Marianne Zöllner 
1. Bürgermeisterin 



4. Satzungsbeschluss 
Die Kreisstadt Mühldorf a. Inn hat mit Beschluss des Stadtrates vom 21.05.2015 die 
8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße" 
i.d.F.v. 21.05.2015 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

tihldorf a. Inn, 30.06.2015 

larianne Zöllner 
1. Bürgermeisterin 

5. Bekanntmachung 

Die Bekanntmachung nach § 10 Abs. 3 BauGB erfolgte ortsüblich durch Aushang am 
06.07.2015. Die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße" 
i.d.F.v. 21.05.2015 mit Begründung wird seit diesem Tag zu den Servicezeiten im Bauamt 
der Kreisstadt Mühldorf a. Inn, Gebäude B, Huterergasse 2, 1. Stock, Zimmer B 103 zu 
jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben. 
Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4, der §§ 214 und 215 BauGB 
ist hingewiesen worden (§ 215 Abs. 2 BauGB). 

Die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße" i.d.F.v. 
21.05.2015 tritt mit der Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB) 

Marianne Zöllner 
1. Bürgermeisterin 



Bauamt der Kreisstadt Mühldorf a. Inn 
Az. 6102.2150.8 Sb 

Entwurf 
Mühldorf a. Inn, 30.06.2015 

Bekanntmachung 
der Kreisstadt Mühldorf a. Inn 

über den Beschluss der 

„8. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes 
„Südlich der Oderstraße“ 

als Satzung 

Der Stadtrat der Kreisstadt Mühldorf a. Inn hat in seiner Sitzung am 21.05.2015 Beschluss Nr.079 die 
8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße“ i.d.F.v. 21.05.2015 als Sat¬ 
zung beschlossen. Der Bebauungsplan wurde gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 des Baugesetzbuches 
(BauGB) aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 

Mit dieser Bekanntmachung tritt die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der 
Oderstraße“ i.d.F.v. 21.05.2015 in Kraft. 

Der genaue Umgriff ist im beiliegenden Lageplan dargestellt. 

Jedermann kann die 8. vereinfachte Änderung des Bebauungsplanes „Südlich der Oderstraße“ i.d.F.v. 
21.05.2015 und seine Begründung während der Servicezeiten im Bauamt der Kreisstadt Mühldorf a. 
Inn, Gebäude B, Huterergasse 2, 1. Stock, Zimmer B 103, einsehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangen. 

Auf die Vorschriften für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 

Unbeachtlich sind demnach: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Ver¬ 

fahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften 

über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt 
Mühldorf a. Inn unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. 

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2, sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. 
Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermö¬ 
gensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Y^rmögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

.06.2015 
A 

Marianne Zöllner 
1. 

ärianne zonner j 
Bürgermeisterin <V/7 

Angeschlagen an den Amtstafeln am 
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06.07.2015 
10.08.2015 

Aushang 
Rathaus 
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öa. o i /5 


